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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §20;

B-VG Art130 Abs2;

EStG 1988 §100 Abs2;

EStG 1988 §99 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Beim Steuerabzug für die einzelne Honorarauszahlung an den beschränkt Steuerp<ichtigen stellt das Gesetz nicht auf

eine bestimmte Höhe des ausgezahlten Betrages ab, weil der Haftungsp<ichtige idR nicht in der Lage ist, die im

laufenden Jahr vom beschränkt Steuerp<ichtigen in Österreich erzielten Einkünfte zu ermitteln, geschweige denn die

Höhe der im laufenden Jahr künftig noch anfallenden Einkünfte vorauszusehen. Solcherart brauchte die Behörde auch

im Rahmen ihrer Ermessensübung nicht auf diesen Umstand Bedacht nehmen.
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